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2.7.1 Schulergänzende Betreuung 
 
Anhang 3 zum Gebührenreglement 
Tarife und Tarifbestimmungen der Schulergänzenden Betreuung 
Gültig ab 01.08.2026 
  
  
Einzeltarife und Monatspauschalen für die Betreuungsmodule 
 
Modul Betreuungszeit Einzeltarif 

pro Modul in 
Fr. 

Monats-
pauschale pro 
Modul in Fr. 

A Morgen 07:15 – 08:15 Uhr 14.90  47.20 
B Mittag 11:55 – 13:40 Uhr 36.10 114.45 
C Früher Nachmittag 13:40 – 15:20 Uhr 21.10 66.90 
D Später Nachmittag 15:20 – 17:00 Uhr 28.10 89.05 
E Abend 17:00 – 18:15 Uhr 15.80 50.10 
F Ganzer Tag Ferien 07:15 – 18:15 Uhr 116.00 - 
G Unterrichtsfreier Vormittag1 08:15 – 11:55 Uhr - - 

 
Monatspauschalen sind — unabhängig von der Länge des Monats, Ferienschliessungen etc. 
— zwölf Mal jährlich fällig. Sie betragen für die Schulergänzende Betreuung das 3.17-fache2  
des Einzeltarifs. 
 
Regelmässig in Anspruch genommene Betreuungsleistungen gemäss Buchungsbestätigung, 
einschliesslich der Betreuung an unterrichtsfreien Tagen, sind im Normalfall über die 
Monatspauschale in Form eines Elternbeitrags zu bezahlen. 
 
Unregelmässige und zusätzliche Betreuungsleistungen, wie die Ferienbetreuung und 
Spontanbesuche, sind nicht Bestandteil der Monatspauschale und werden zum Einzeltarif als 
Elternbeitrag zusätzlich in Rechnung gestellt. 
 
Bei Schliessungen der Schulergänzenden Betreuung an gesetzlichen und nicht gesetzlichen 
Feiertagen, Brückentagen oder Weiterbildungstagen des Betreuungspersonals gemäss 
Ferienplan der Schule Thalwil erfolgt keine Reduktion der Monatspauschale beziehungsweise 
des Elternbeitrags. 
 

 
1 Die Betreuung während der Blockzeiten am Vormittag ist unentgeltlich (§ 27 Abs. 2 VSG). 
2 1 Modul x 38 Schulwochen / 12 Monate = 3.17 (Faktor) 
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Tarifsubventionen 
 
Tarifsubventionen zur Reduktion der Einzeltarife respektive der Elternbeiträge sind gemäss 
Betreuungsverordnung und Reglement über die Subventionierung der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung (Subventionsreglement FeKB und SeB) der Gemeinde 
Thalwil möglich und müssen von den Eltern und Erziehungsberechtigen beantragt werden. 
 
Weitere Tarifbestimmungen 
 
Der Verzicht auf Mahlzeiten während des Betreuungsbesuchs berechtigt nicht zu einer 
Ermässigung des Elternbeitrags. Die Entscheidung über Ausnahmen liegt im Einzelfall beim 
von der Schulpflege definierten zuständigen Organ. 
 
Auch bei einem Besuch eines Freizeitkurses während der Betreuungszeit ist der volle 
Elternbeitrag der gebuchten Betreuungsmodule geschuldet. Eine Reduktion ist 
ausgeschlossen. 
 
Die Elternbeiträge sind auch bei entschuldigter Absenz, Dispensation oder Krankheit 
geschuldet. Nach dem 30. Kalendertag werden die Verpflegungskosten erlassen. 
 
Ein kurzfristiger, vorübergehender Ausschluss aus der Schulergänzenden Betreuung für 
maximal zwei Betreuungstage führt nicht zu einem Erlass der Elternbeiträge. Bei einem 
vorübergehenden Ausschluss einer Schülerin respektive eines Schülers aus der 
Schulergänzenden Betreuung von mehr als zwei Tagen oder bei einem dauerhaften 
Ausschluss sind die Elternbeiträge nur bis zum Datum des Ausschlusses geschuldet. 
 
Höhere Gewalt (vorübergehende Schliessung der Schulergänzenden Betreuung aus 
übergeordneten, unverschuldeten Gründen) entbindet die Eltern oder Erziehungsberechtigen 
nicht von der Zahlungspflicht der Elternbeiträge, der Elternbeitrag wird jedoch nach dem 30. 
Kalendertag um die Verpflegungskosten reduziert. 
 
 

 


